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Eine Entlassung aus dem Dienst entspricht nicht einer Kündigung. Das ist halt der Nachteil als
Beamter. Der Dienstherr muss zustimmen.
Ich frage mich allerdings was der SL damit zu tun hat, der ist ja nicht dein Dienstherr sondern
das Land? Und die müssen dem ja stattgeben. Im Ref sollte das eigentlich formlos sein.
Dafür würde ich mir auch Hilfe/Unterstützung beim Seminar holen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/51611-abbruchsmodalit%C3%A4ten/?postID=505273#post505273

https://www.lehrerforen.de/thread/51611-abbruchsmodalit%C3%A4ten/?postID=505273#post505273

